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bald
wür
wollen
nine machen

Auch Fremde, die ans bloßer Gewinnsspekulation
bei uns sich niederlassen wollen, fodert uns wahre
Staatspolitik auf, willig aufzunehmen. Denn sie kom-

men entweder um Güter zu taufen, oder um Fabriken
zu errichten, oder Handel zu treiben. In allen drei

Rutschten ist dieß dem Einheimischen, so wie dem

Staat vortheilhaft: denn i) nur da kauft man Guter,
wo sie in niederem Preise sind, wo sie aifo wenig
Werth haben; durch die Concurrenz der Fremden wird
also ihr Verkauf erleichtert, ihr Werth erhöht; also

der Laudbau befördert: hier ist Vortheil des Land-

mauns, Vortheil des Staats. 2) Legt man nur da

Fabriken an, wo die Lebensrnittel aufferst wohlfeil
sind, wo noch wenig Industrie, wenig Eoucurrenz ist;
auch hier wird derjenige Theil der Schweiz belebt,
wo wenig Arbeit, wenig Betriebsamkeit, wenig Kul-
tur noch statt fanden; wo Faulheit, Unwissenheit und

Aberglauben eigentlich zu Hanse waren. Hier ist alfo
wieder Vortheil des Staats und der Individuen.
Auch in der dritten Rnksicht, wenn der Fremde Waa-l
ren des Auslandes bei uns abftzt, oder die unirigen und Willkür der Regierung leicht dazu Vorwandê

ersterer Rnksicht Zeug-
niste des Wohlvcrhaitens von Fremden fodern, die
aus Freiheitsucbe oder wegen Druck zu uns kommen?
Hier ist Unansfichroarleit und unbesiegbare Schwierig-
keit sur die Fremden da, bei uns Ausnahme zu finden.
Zweitens dürfen Fremde wenn Gefahr der Armuth
da ist, oder wenn ihre Aufführung verdachtig ist,
oder endlich wenn ihre Aufführung unsittlich ist,
aus dem Lande gewiesen werden.

Der erste Puakt, nemlich die Besorgnis', daß sie

dem Staat bei eintteltender Armuth zur Last fallen
durften, fliegt theils aus falschen Begriffen vom Um
rerhatt-der Armen her; nicht die Gemeinden, sonder»
der Etaar muß die Armen mnerhattcn, und er muß
ste nicyr anders unterhatten, als daß er dem Armen
Arbeit verchMr, und die zu diesem Zwek bestimmten
Arbeitshäuser können so eingerichtet seyn, daß der
Erwerb der Armen durch Arbeit den Unkosten ganz
das Gleichgewicht hält.

2) Wegschictung wegen Unsittlichkeit ist wieder et-
was fv Vages, dag Lokalgeîst, Neid gegen Fremde,

dahin verfuhrt, ist Vortheil des Staats mir dem finde - durften. Uebrigeiis so. bald ein'Fremder den

Vonheil der Partikularen gleich vereint: denn vcrtauftfG ef etzen gehorcht, so hac er keine Rechtliche
der Fremde bei uns Waaren, die wir vom AuslandcjBeramivvrrtiHkeit mehr; reelle Unsittlichkeit kann und

bedürfen, so erhalten wir sie wohlfeiler, weil er mttjdarf nicht anders als durch die öffentliche Mi-
den Einheimischen, die, wenn wir an sie allein gcbun-znuug gebrandmarkc werden. Der Verführung durch

den waren, sie uns theurer verkaufen wurden, cou-siBeispiel wird durch unsere Erz-chmigsanstalrcn,
c.wrierr; hier gewinnt das Publikum oder die Massez Btwm-g der öffentlichen Meinung und durch entgegen-
der Einheimischen gegen einige wenige Einheimische, geizte Beispiele guter Sitten hinlänglich vsrgeseugt.

3) lieocr verdächtige F.emde muß auerdings
die Polizu ein wachsames Auge siaben, aber dieser
Verdacht muß aus Vharsachen gcgruudec seyn, allein

denen wir preiß gegeben waren. Aber, wendet man
in, wenn der Fremde mit unsern Schaken bereichert,

wieder ins Ausland zurückkehrt? ich antworte w daß
d eß wenig der Fall seyn wird, denn die meisten Frem-Zauch hier ist die Resolution so unbestimmt, daß der

den durch süße Gewöhnung und Anhänglichkeit auttWiilkur Thur und Vyor geoffticc wurden, und kein

ein Land gefesselt, das ihnen ächte Freiheit im vollen f

Genuß der Menschenrcchte verschafte, das durch Na-
n rschönheit und durch die Biederkeit und Gutmuchig-
keit seiner Bewohner so viele Reize ihnen gewähren
mußte, die meisten, sage ich, werden auch ihren à-
dem und Nachkommen die nemlichen hohen Genusse

°- sch.ff-n w°»-n; ich W..M »uaz à,, au- Org°>rs»ti°„s.,°,ej d-s àrstmGmcht h«
dem grvfjmäcye voll ctmrComlMjfloi!
vorgelegt.

dieses Anstoßes von aussen bei Mangel eigener Thatig-
keit bedürfen.

Was folgt aus all' diesem? Dieß, daß nach libe-
ralen Grundsätzen den Fremden unbedingte Auf-
nähme zu gestatten ist.

Zu der Resolution finden mehrere Einschränkun-
gen statt, tue diesen Grundsätzen entgegen find,

i) Müssen die Fremden Heimathscheine aufwci-

gremoer oer erfoderlicyen Ruhe und Sicberheit un»
des Zmra»ens zu der Regierung genießen würbe.
Aus ottftn Ruk.ichtm schließe ich zu Verwerfung der
Resolurwii.

Erster Tite l.
Allgemeine Vorschrift.

1. Die Suppleanten des obersten Gerichtshofs
halten sich am Siz desselben auf.

2. Wenn ein Oberrichter durch Krankheit oder
nöthige Abwesenheit seine Stelle verläßt, fo trittst

lenz was find aber solche Heimartzicheine? Sie sind sein Suppléant sogleich provisorisch an seinen Plaz
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z. Alle Satzungen des obersten Gerichtshofs wer-
den öffentlich gehasts».

4. Hierdon ist der Fall ausgenommen, ivenn er
sich n ein geheimes Commue verwandelt, in welchem
Fall die Zuhörer abtreten.

5. Der Obergerichtschreiber wird zufolge der
Constmmon von dem Vollzichungsdirektor-um ernennt.

ö. Derselbe fuhrt die Verbalprozcsft der Sitzun-
gen und wohnc den wichtigern Commissionen bei,
deren Gutachten er verfertigt; er unterzeichnet nebst
dem Präsident alle Beschlüsse, Urkunden und Briefe,
die im Namen des Tribunals verfaßt werden. Er
sorgt fnr eine pünktliche Controlle aller ein- und aus-
gehenden Schriften; er hat die Aufsicht über die Ar-
beiceii der Umersecrew.rs, die er nach Gutbesinden
unter sie vertheilt. Er bleibt allein über das Bureau
verantwortlich.

7. Es wird noch ein Secretâr inrerpi-mv und
ein deutscher Uuterschrcibcr angestellt, welche aber
beide der französischen und deutschen Sprache, ersterer
auch der italienischen mächtig seyn sollen.

8. Diese werden von dem Staat besoldet.
y. Dcr Gerichrsschreiber schlagt sie dem Gerichts-

Hof vor, der sie best eiget oder verwirft und im ersten

Lall ein Gelübde aufnimmt.
10. Der Secret.,r imerurm« wohnt allen Sisiun-

gen des Tribunals bei; er übersezt die gefallenen Mei-
nungcn lind Beschlusse, so wie das vein Gerichts-
schreibcr zu führende Protokoll; er verfertiget ferncrs die
Uebcrfthungen aller deutschen Gutachten der Commis-
sioncn und Rapporce der Mitglieder, auch liegen ihm
die Expeditionen in französischer Sprache ob.

si- Der deutsche Untcrschreibcr wohnt gewöhn!,ch
den Schmigcn des Tribunals nicht bei, es ligr ihm
hingegen die Uebcrsegnng der vorkommenden franzost-
lchen Schriften und alle deutsche Expeditionen ob.

i2. Der Gerichtshof wählt sich einen Weibcl,
der in die Schlingen bietet, in denselben abwartet,
dem überhaupt alle mit dem Tribunal verbundenen
Verrichtungen obliegen. Derselbe wird von dem Staat
besolden

^ IZ. Es kann kein Criminal- oder Civilfall an den
obergen Gerichtshof gelangen, wenn derselbe am 1.
Jan. 17Y8 beendigt und nicht mehr rechrshangig war"

14- Dcr oberste Gerichtshof darf über keinen Cri-
mmal- oder Civilfaii absprechen, wenn nicht wenig-
siens zwei Drittheil der activen Glieder des Tribunals
gegenwärtig sind. Der Präsident wird seine Mei-
nmig geben können wie andere, aber seine enstchei-
öcnve Stimme beim Abmehrcn nur dann, wann die
Stimmen der Oberlichter umstehen würden.

Zweiter Titel.
C r i m i n a l p r 0 z e s s e.

Allgemeine Vorschriften.
15. Bei dem Abspruch in Crinnnaisachen werden

btt Snppleanten zugezogen.

16. Es wird denselben alsdann wie den Ober-
richtem bei Eidspflichten in die Sitzungen geboren,
und jeder Abwesende ill schuldig, sich seines Ans-
bleibens halber zu verantworten.

17- Der Commission über Criminalsachen wohnt
jedesmal der öffentliche Ankläger bei, der selbst die
Analsten der Procedur vorlegt.

Dritter Titel.
C rim i n alpr 0 z e s se.

Prozeßgang.

78- Alle von den Kantonsgerichten ausgefällten
Criminalurtheile, weiche eine der im 5. 88. der Con-
stitutio» bestimmten Strafen enthalten, sollen, nebst

s oer ganzen Procedur an den obersten Gerichtshof zur
l Prüfung und gut findenden Abänderung der Urtheile
'eingesendet werden.

iy. Ein Gleiches soll statt haben, wenn ein Can-
tonsgericht bei einem Hauptcriminalfall eine Geldbuße
auferlegen wurde.

20. Wenn in einem Criminalfall vier Richter
Î— als der Dritchcil des CantonsgerichtS — auf eine
'dieser Strafen geschlossen hatten, so ist der dortige
'.öffentlicheAnklager schuldig, dieselbe bei dem obersten
íGcrichtSyof anhangig zu machen. In allen Fallen,
an welchen dem obersten Gerichtshof ein Criminalfall
zugesandt wird, soll dieses mir der möglichsten Besir-

Zdernng geschehen.
21. Sobald eine Criminalprocedur eingelangt ist,

so wird solche dem öffentlichen Ankläger zugestellt;
es ligt dem Präsidenten alsdann ob, ohne eine or-
deutliche Sitzung abzuwarten, eine Commission von
fünf Gliedern zn ernennen, welcher der öffentliche A>^
kiager die Analsten der Procedur vorlegt. Diese
Commission untersucht, ob diese Procedur vollständig
sey oder nicht.

22. Findet sich das erstere, so wird die Procedur
sogleich nebst dem Cominisstoiiairapporr und der Ana-

Aise des Anklägers, bei den Richtern herumgesandt.
2Z. Dic;cr Coinmissionalrapport soll enthalten:

5 Eine tcheà'Z lllcu und ill gedrängter Kurze die Grün-
^de, die zn Gunsten und zum Nachtheil des Dcliquen-
ften obwalten mögen nebst einem gutachtlichen Urcheil.

24. F.ndet die Commission Unvollstandigkesten, so

'verfaßt sie darüber ihren Rapport, dcr ohne westers,
^dcm obersten Gerichtshof nebst der Procedur sobald
möglich vorgelegt wird.

2Z. Wenn das Tribunal hierüber mit der Com-
mission übereinstimmt, so wird die Procedur mit Be-
mcrkiing der Mangel an das betreffende Kantonsge-
richt übersendet. Bei ihrer Rükkehr wird sie der gtei-
cheu Commission zu frischer Untersuchung zugescyilt.

2ö. Wenn aber das Tribunal mit der Commission
übereinstimmt, das die Procedur vollständig sey, muß
die absolute Mehrheit über die Hauptfrage entscheiden:



Ob das Vergehen mit einer Todes- oder andern
Strafe belegt werden soll.

27. Das ausgefällte Urtheil wird dem Vollste-
bungsdirektorium übersendt, das sie durch die untern
Behörden an dem Ort vollziehen laßt, wo das Ver-
brechen begangen worden.

Die Sentenz wird auch dem Kantonsgericht mit-
getheilt, das in erster Instanz gcurthcilet.

Vierter Titel.
Civilprozesse.

Allgemeine Vorschriften.

28. Die Kassation eines Urtheils in Civilsachcn
hat nur dann statt, wenn eine offenbare Verletzung
des Gesetzes gezeigt werden kann.

29. Jede Civilsentenz ist der Cassation unterwor-
fen, von welcher Art und Betrag die Streitfrage auch
seyn mag.

Zc>. So kann auch die Sentenz eines Distrikts-
gerichts zur Cassation gebracht werden, wenn der Fall
«nter seiner Competcnz ist; sobald derselbe aber an
das Kantonsgericht appellirt werden kann, so darf
dieses Tribunal nicht Übergängen werden.

Zi. Die Cassation kann nur von der Parthei
oder einem von ihr genugsam Bevollmächtigten anbe-
gehrt werden.

Z2. Das Cassationsbegehren soll in deutscher und
französischer Sprache abgefaßt seyn, die östvcio« l-icu
wahr, deutlich und kurz darstellen, die ergangenen
Urtheile wörtlich anführen, llernach das Gesez, dem
zufolge die Cassation verlangt wird, genau, wörtlich
und im ganzen Zusammenhang beifugen. Sie sott
ferner von der Proeedur begleitet seyn.

Der Schluß des Begehrens kann nur auf Cassa-
tion des Urtheils und weitere Wegweisung der Par-
«Heien gehen.

ZZ. Wenn sich nach genauer Erdaurung der Pro-
«edur erzeigen sollte, daß d^ begehrende Parthei sich

in diesem Pràcisum eine falsche Sachdarstettung zum
Vortheil ihres Cassationsschlusses hatte zu Schulden
kommen lassen, so bleibt sie dessen, so wie der Ver-
fasser desselben, der darin unterschrieben seyn muß,
auf das sirengste verantwortlich.

34. Die Civilproceduren werden allemal von dem
Ober-richter aus demjenigen Kanton rapportirt, in
welchem der Prozeß beurtheilt worden.

35. Dieser Rapport soll hauptsachlich eine Verifi-
cation der im Pràcisum angeführten Gesetze und That-
fachen enthalten, ohne daß der Rapporteur seine Mei-
nung darin äussert.

36. Wenn eine Civilprocedur aus demjenigen
Kanton zur Cassation einlangen svlltn, dessen Ober-
»ichter Präsident ist, so wird sie wegen seinen ohnehin
vielen Geschäften, nicht von ihm selbst, sondern von

seinem Suppleanten rapportirt. Dieser äussert seine

Meinung bei der Berathschlagung darüber, hat aber
bei der Entscheidung keine Stimme.

37. Wenn ein Cassationsbegehren ganz grundlos
erfunden wird und augenscheinlich muthwillige Troll-
sucht verrathet, so wird die Parthei nach Maßgab
der Umstanden mit Gefangenschaften, Bevogtung oder
einer Geldbuße bestrast werden.

38. Der Unterstatthalter des dortigen Distrikts
wird über die Vollziehung der auferlegten Strafe
wachen.

3y. Bei dem Abspruch über die Cassation wirb
keine mundliche Verfechtung geduldet.

40. Auch sobald ein Prozeß zur Cassation anhaiu
gig gemacht ist, soll jede Particular-Information bei

dem obersten Gerichtshof auf das strengste verboten
sey«, und jedes Mitglied ist schuldig, die Parthei zu

verklagen, die sich bei ihm eine Information erlauben
wurde, da dann dieselbe nach Maaßgab der Umstan-
den bestraft werden wird.

41. Wenn eine Parthei wahrend dem Lauf des

Prozesses des Armenrechts genossen hat, so wird es

ihr auch bei dein Cafsationsstrett gestattet. Dieses
Recht der Armen bei der Cassation wird ebenfalls
nicht versagt, wenn es schon in dem Kanton, wo
der Prozeß geführt worden, nicht gebrauchlich war.
In diesem Fall muß die Parthei, die dieses Recht
anspricht, durch einen Schein von der Munjzipalttat
ihres Heimarhsortes ihre dürftigen Umstände beweisen.
Die Cassationsprozesse nach dem Recht der Armen
werden von einem von dem obersten Gerichtshof
ez officio hiezu geordneten Armcnauwald verführt.

42. Für alle durch den Prozeßgang in Civilsachen
den untern Gerichtsschreibereien aufgetragncn Bereich-

tungen sind dieselben auf das strengste verantwortlich,
sie werden darüber ein pünktliches Protokoll führen,
und für alle eingegebenen Schriften Empfangscheine
geben, so wie sie sich für die herausgebenden Schrift
reu dergleichen zustellen lassen werden. Diese gegen-
fettigen Quitanzcn haben besonders auch zwischcu der

Kaitzlej des obersten Gerichtshof und denen der untern
Gerichte statt.

Fünfter Titel.
Civilprozesse.

Prozeßgang.

43- Wenn eine Parthei die Cassation der ergänze-
nen Urtheile begehren will, so muß sie sich dessen in-

uert Zeit 7 Tagen von Ausfüllung der Erkenntniß an,

den Tag derselben nicht gerechnet, bei Verlust ihres
Rechtens, erklären.

44. Diese Erklärung geschiehet vor dem Präsiden-
ten des Gerichts, das die lezte Urtheil ausgefüllt hat,
derselbe führt hierüber ein besonderes Protokoll und

stellt für jede solche Erklärung ein kurzes Zeugniß aus.



45. Von dem Zeitpunkt dieser Erklärung an, den
Tag Verseiben nicht gerechnet, hat die begehrende
Parchei noch 14 Tag Zeit, um ihr Präzisum oder
Kassarionsbegehren einzugeben, welches sie nebsi der
ganzen Prozedur der Kanzlei des Gerichts zustellt, von
welchem die lezren urtheile ausgefällt worden.

46. DerGerichtsschrciber bemerkt solches in einem
besonders hierzu besiimmren Protokoll und übersendet
diese Schriften franco, nebst dem erfoderlichcm von
der Parthei beigefügten Verzeichniß derselben an den
Präsidenten des obersten Gerichtshofs mit Anzeige des
Tages der Eingabe.

47. Der Präsident übergiebt die erhaltene Civil-
Prozedur sogleich dem betreffenden Oberrichter, dieser
verfaßt darüber seinen schriftlichen Rapport und über-
giebt solchen in die Canzlei wo er übcrsezt und nedst
der Prozedur in Circulation unter alleil aktiven Mit-
gliedern des obersten Gerichtshofes gesezt werden soll.

48. Nachdem obige Circulation, die jedes Mitglied
so viel möglich beschleunigen wird, vollendet ist, so
kommt die Prozedur wieder in die Kanzlei zurnk; der
Gerichtschreiber zeigt dieses dem Präsidenten a», der
einen Tag bestimmt, an welchem dieses Geschäft vor
das Tribunal gelangen soll.

49. Vor dem obersten Gerichtshof wird es als-
dann um nichts anders als die Entscheidung der Vor-
frage zu thun seyn : Ist das Cassationsbegehren zulaß-
lich oder nicht

50. Wird das Cassationsbegehren als unzuläßlich
erkennt, so soll der Gerichtschreiber die ganze Proze-
dur in die Kanzlei des Gerichts zurüksendcn, von
welchem die lezte Urtheil ausgefallt worden, von wo
sie nebst der darüber auszufertigenden Urkunde der
Parthei zukommen soll.

57. Im Fall das Cassationsbegehren zuläßlich er-
kennt würde, so wird in der Kanzlei des obersten Ge-
richtshofes eine vidimirte Abschrift des eingegebenen
Prazisums und Schriftenverzeichniß verfertiget und
dem Untergerichtschreibcr zugesandt, welcher solches
der Gegenparthei offiziel zukommen lassen soll.

Z2. Dieser wird vom Empfang der Schriften an
gerechnet, ein fataler Termin von 14 Tagen bestimmt
um ihre zu machenden Oppo tionen wider die Cassa-
tion der untern Gerichtschreiberei einzugeben.

53. Die Opposition geschieht in einem Memorial,
das, so wie das Begehren in beiden Sprachen abge-
faßt seyn muß. Es kennen darin Bemerkungen über
das eingegebene Schriftenverzeichniß gemacht und
dasselbe allfallig vervollständigt werden, der oberste
Gerichtshof untersucht den hièdurch entstehenden Wt-
derspruch der Partheien.

54' Sobald der Untergerichtschreiber diese Proze-
durschriften erhalten hat, so Übermacht er sie allsogleich
franco dem Präsidenten des obersten Gerichtshofes,
der sie in die Canzlei legt, und von da in Circulation
setzen laßt; nach vollendeter Circulation sezt ec einen
Tag zum Mspruch übe» die Cassation an.

55- Die auszufällende Erkanntnus geschiehet über
nichts anders, als: soll die Cassation statt haben
oder nicht Auch wird die Urtheil nicht weiters notis
virt.

56. Wem: die Cassation beschlossen wird, so sol
dies Prozedur nebst der Urtheil der betreffende» Gericht-
schreiberei übersendet werden, um solche den Parcheie»
zuzustellen. Eine solche Prozedur ist alsdann dem nächst
gelegenen Tribunal von demjenigen, welches zuerst ge-
urtheilet har, zuzuweisen. Ein solches Tribunal kann-

im nöthigen Fall, einen Rathschlag von einem Di-
strikttribunat desjenigen Kantons, in welchem das
Urtheil gesprochen worden, einholen.

57. Da die Cassation nur über das Verhältniß
der Urtheil zu den Gesetzen statt haben kann, so wird
der Prozeß nicht frisch angefangen, sondern die wirk-
lich insiruirre Prozedur neuerdings untersucht und beur-
theilt.

58. Wenn der oberste Gerichtshof beschließt, daß
die anverlangte Cassation nicht statt habe, so werde«
die daherigen Schriften mit der Erkanntuuß darüber-
der unteren Gerichtschreiberei zugesendet, die die all-
falligen Kosten beziehen und sie franco einsenden sost.

Sechster Titek.
Prozesse mit den Gliedern der gesezgebe««

den Räthe oder des Direktoriums.
5y. Wenn nach dem §. 58 der Constitution, ei«

beschuldigtes Mitglied der gcsezgebenden Räthe oder
des Direktoriums vor den obersten Gerichtshof ge-
wiesen wird, so muß diesem die Denunciation und
wenn sie geschehen ist, die doppelte Verantwortung
des Beschuldigten, so wie die daherigen Beschlüsse
des Senats und grosse» Raths, schriftlich mitgetheilt
werden.

60. Sobald der Präsident diese Schriften erhol-
tct, so veranstaltet er eine ausserordentliche Sitzung,
weicher die eingekommenen Akten vorgelegt und abge«
lesen werden.

61. Diese Sitzung so wie alle künftigen, über ei-
nen solchen Gegenstand, werden nicht öffentlich son-
dem geheim gehalten.

62. Der oberste Gerichtshof erwählt durch das
einfache geheime Stimmenmehr eine Commission von
5 Gliedern, welcher die fordersame Untersuchung der
eingekommnen Akten und Abfassung eines Rapports
obliegt.

6z. Dieser Rapport soll nur eine gedrängte Dar-
stellung des aus den eingelangten Schriften heraus-
kommenden Faktums enthalten.

64. Die einkommenden Akten zirculiren versiegelt
unter den Mitgliedern.

65. So bald die Commission mit ihrem Rapport
fertig ist, so benachrichtiget sie dessen den Präsidenten
der so bald möglich eine Sitzung verordnet, wo der
Rapport in beiden Sprachen abgelesen wird, jn welcher
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Sitzung dann der Gerichtshof entscheidet; ob die Ans Z gc>. Aile Informationen werden fcdesmal dem
klage gegen den Beschuldigten statt habe oder nichr.iDcponcnten vorgelesen, sie müssen von demselben bcs

66. Dieses geschiehet nach vorhergegangener Berichtiget und von ihm und dem Gericlusschrcibcr um
rathschlagnng mit dem Namcnanftuf und durch das : er; ei ebnet syn.
absolute geheime Srimmenmehr.

67. Wenn der oberste Gerichtshof beschließt, daß
die Anklage statt habe, so wird solches sogleich an
Behörde angezeigt, damit der §. 61. der Constitution
beobachtet werden könne.

68. In einer besondern Umfrage wird entschieden,
ob man sich des Angeklagten versichern solle oder nicht?

8r. Dem vff.ntlichen Anklager werden alle Im
foriiiauoiicii sogleich aöschriftllch zugestellt- der daraus
seine sirucre» Conimstonen zieht, und auffrische Im
formalioueii dringen kann.

82 Wenn derselbe solche vollständig findet, so

giebt er si ne Konklusionen ein, worauf alle dahcris
gen Schrifie» dem Angeklagten und seinem Vcrlheidls

69. Es ergehet im bejahenden Falle die Auffowzger abschriftlich mttgecheilt werden,
derung an den Regierungssiatthaitcr, sich des Ange j ^

83- Dnser iezttie kann, wie der öffentliche Am
klagten zu versichern. Kläger, Zeug.» aufschien, und die Fragen vorlegen,

70. Der oberste Gerichtshof beruft alsdaiii seineinach welchen sie verhörr werden sollen, doch nur um
Suppleanten zu sich, und macht mir ihnen ein einzigesk-er den im § 72. und 76. bestimmte» Einschränkungen.
Tribunal aus.

71. Wahrend dem Prozeß darf kein Glied des
Tribunals abwesend sey, auch kann der Präsident für
diese Zeit kein Urlaub gestatten. Die Instruktion der

Prozedur soll folgendermaßen vor sic.) gehen.
72. Nach ausgesprochener Anklage werden alle

daherigen Schriften abschriftlich dem öffentlichen Ans
klager übergeben.

73- Zu gleicher Zeit wird dem Beschuldigten frei
gestellt sich einen Vertheidiger zu wählen, der aber

8^. Wenn der oberste Gerichtshof alsdenn die

Procedur für iustruirt und vollständig erklärt, so zirs
kuliren alle dahin gehörigen Schriften versiegelt um
tcr den sämmtlichen Mitglieder» des G rìchtghoss.

85. Vor der Beurtheilung wird sowohl dem oft
sinnlichen Ankläger ms dem Beklagten, ein einfacher,
mündlicher prozedurlicher Vorteag gestattet, nach web
chcm das Tribunal zum Urtheil schreitet.

86. Das Urtheil wird nach vorhergegangener Des

rathschlagung durch das geocime Sllmmciimehr aus«

nicht aus dem Mittel des obersten Gerichtshofes seyn gesprochen, und zwar auf folgende Weise,
kann. 87. Das erste Scrukininm gesihicbel blos über die

74. Wünscht derselbe einen Vertheidiger und weiß Frage: Soli der Beklagte schuldig erkennt oder loss

keinen zu Wahlen, so ertheilt der oberste Gerichte's gesirochen sey»?sich

Hof dem hiezu besonders ernannten, öffentlichen Ver
cheidiger den Auftrag, die Vertheidigung des Anges

klagten über sich zu nehmen.
75. Der öffentliche Ankläger zieht aus den ihm

zugestellten Akten seine Eonclusienen, er kann ans die

vorzunehmenden Informationen dringen und ^>em

Tribunal die Fragen vorlegen, nach welchem dasselbe

verhört.
76. Jedoch ist dem Tribunal hierdurch das Recht

nicht benommen, diesen vorgelegten Fragen nach ges

schehencr Prüfung zu mehrerer Erläuterung selbst eigene

Fragen beizufügen.
77. Diese Informationen geschehen, wenn es

immer die Lokalitäten erlauben, vor dem vcrsammels

reu vollständigen Tribunal.
78. Der öffentliche Ankläger kann auch das Vers

hör von Zeugen, nach den von ihm eingegebenen Fras

gcn, jedoch mit dein im §. 67. bestimmten Vorbehalc
begehren. ^79. Der Beschuldigte oder sein Vertheidiger kann

gegen diese Zeugen excipieren und der oberste Gerichts-
Hof spricht über den Werth der Exception ab.

88. Nach dem § 62. der Konstitution spricht «lss

dann eine Stimme mehr als der Orittheil des Tr»
bunals den Beschuldigten frei, dieser Drittheil wird
so bestimmt, daß von 10 Stimmen z, von 11 Stims
nie» 4, den Drittheil ausmacht u. f. w.

89. Wird er durch diesis Urtheil losgesprochen,
so m ß dieses sogleich an Behörde angcknudet tvesi

den, damit er wieder in sei» Amt treten kaun.
90. Wenn die Entsiheidung dieser Vorfrage den

Beklagten als schuldig erkennt, so wird zur Bestilw

mu»g der Strafe geschritten.
91. N'ä) vorhergegangener Berathschlagn»«? :

oas vergehen iml dem Tode gestraft werden sollt

oder nicht.
^

92. Nachher wird das Scrutiuium über die M
der erkiimtti! Tod - od,r Lebcusstrafe fortgesizt, iudei»

»nnirr von der gelindeste» Strafe aiigcsangcu»»v
zu de» härtesten fortgeschritten wird, vlö die crsodeX

liche Stimmenmehrheit herauskömmt. ^

9Z. Das auf diese Weise von dem obersten G"
richtehof ausgesprochene Urtheil wird sobald möglich

zu dessen Vollziehung dem Iustizwl«istec jugcsa»0l.

Ende des ersten Bandes.
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